
Betroffene Gemeindegebiete ———
siehe am Ende der gegenständlichen Verordnung

Verordnung der Landesregierung vom 1. Dezember 2009, mit der auf der B179 Fern
pass-Straße ein Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge erlassen wird

Aufgrund des 143 Abs. 1 lit. b 2.1 der Straßenver
kehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159, zuletzt geändert 
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 93/2009, wird verordnet:

§1
Auf der B 179 Fempass-Straße zwischen Straßen

kilometer 0,00 in der Gemeinde Nassereith und Stra
ßenkilometer 47,957 in der Stadtgemeinde Vtls ist das 
Fahren mit Lastkraftfalirzeugen mit einem höchsten 
zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t verboten.

§ 2
Vom Verbot nach § 1 sind ausgenommen:
a) Fahrten mit Fahrzeugen des Straßendienstes, des 

Bundesheeres, des Pannenhilfsdienstes, des Abschlepp
dienstes sowie des öffentlichen Sicherheitsdienstes,

Fahrten mit Fahrzeugen, die dem Einsatz in Katastro
phenfällen oder unauf schiebbaren Reparaturen an Ener
gieversorgungsanlagen dienen, sowie Fahrten mit Schul
fahrzeugen im Rahmen der Ausbildung und Prüfung 
von Bewerbern um eine Lenkberechtigung;

b) Fahrten im Ziel- oder Quellverkehr betreffend die 
Gebiete der Bezirke Imst, Innsbruck-Land, Innsbruck
Stadt, Landeck, Reutte; der Landkreise Biberach, Gar
misch-Partenkirchen, Lindau, Oberallgäu, Ostallgäu, 
Ravensburg, Uucerallgäu, Weilheim-Schongau; der 
Städte Kaufbeuren, Kempten, Memmingen; der Ge
meinde Sanmaun; der Bezirks- und Talgemeinschaften 
Burggrafenamt, Vinschgau.

§3

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2010 in Kraft,
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